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Teilrevision KV G

VSA-Delegation in Bad Ragaz angehort

br. Im Oktober-Heft 1982 wurde den Fach-
blatt-Lesern (aufS. 437) mitgeteilt, dass man
sich im Kreise des VSA intensiv mit der
Frage der Beitragsleistungen der Kranken-
kassen an die Betreuungs- und Pflegekosten
der Altersheime befasse. Aktuell ist diese
Frage, weil sie im Zusammenhang mit der
derzeit laufenden Revision des Krankenver-
sicherungsgesetzes (KVG) gesehen werden
muss, und wichtig ist sie vor allem fiir jene
Heime, die wegen der wachsenden Pflegebe-
diirftigkeit der Heimbewohner zwar einen
permanenten Pflegedienst unterhalten, aber
nicht als beitragsberechtigt anerkannt sind,
oder die sich mit den der Kostenlage nicht
mehr angemessenen bisherigen Minimalbei-
trdgen begniigen miissen. Im September
letzten Jahres richtete der Vorstand VSA an
die Vorberatende Kommission des Natio-
nalrates, die von Nationalrat Albert Eggli
(Winterthur) prisidiert wird, das schriftliche
Gesuch, von der KVG-Kommission zur
Sache angehort zu werden.

Dem Gesuch wurde stattgegeben, und am
28. April 1983 konnte eine VSA-Delegation
den 30 Mitgliedern der Nationalratskom-
mission im Kursaal-Casino von Bad Ragaz
die Anliegen der Heime vortragen. Die
Anhorung war auf eine knappe Stunde
beschrankt. Am Schluss wurde den Parla-
mentariern die hier abgedruckte Zusam-
menfassung der Hauptpunkte mit zwei kon-
kreten Vorschldgen abgegeben. Die VSA-
Delegation hatte auch verschiedene, teils
kritische Fragen zu beantworten, mit denen
die Mitglieder der KVG-Kommission ein-
fuhren. Eine etwas sonderbare Haltung kam
in den Bemerkungen der Ziircher National-
rdtin Martha Ribi zum Ausdruck. Kommis-
sionsprasident A. Eggli nannte die vom VSA
eingebrachten Vorschldge «konstruktiv».
Der im Sinne einer Zusammenfassung abge-
gebene VSA-Text lautet wie folgt:

Zusammenfassung der Hauptpunkte

Der VSA dankt der Vorberatenden Kom-
mission des Nationalrates und deren Vorsit-
zenden, Herrn Nationalrat A. Eggli, dass
dem in der schriftlichen Eingabe vom 20.
September 1982 gedusserten Wunsch nach
Anhorung stattgegeben worden ist. Die
VSA-Delegation, bestehend aus Th. Stoc-
ker, K. Buchter, P. Bilirgi und Dr. H.
Bollinger, gibt sich davon Rechenschaft,
dass sie ihr Anliegen gleichsam Fiinf vor
Zwolf vorbringt. Sie stellt hierzu aber auch
fest, dass der VSA nie Gelegenheit bekom-
men hat, zur Teilrevision KVG im Rahmen
der Vernehmlassung friiher Stellung zu be-
zichen.

Das Anliegen selbst — Ausdehnung der
Leistungen der Krankenkassen bei stationd-
rer Betreuung und Pflege im Heim — wird in
der Eingabe vom 20. September 1982 ein-
lasslich begriindet. Es geht aus von der
Tatsache, dass von den Alters- und Pflege-
heimen bei steigendem Durchschnittsalter
und wachsender Pflegebediirftigkeit der
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Heimbewohner von Jahr zu Jahr grossere
Leistungen in Betreuung und Pflege erbracht
werden missen, welche im KVG nicht oder
zuwenig beriicksichtigt sind — zumal dann
nicht, wenn der Begriff der Heilanstalt enger
gefasst werden soll.

Im Zentrum der Teilrevision KVG stehen
die Leistungen der Heilanstalten und der
ambulanten Dienste (Hauskrankenpflege).
Der VSA widerspricht der beabsichtigten
Ausdehnung der Leistungspflicht der Kran-
kenkassen gegeniiber den ambulanten Dien-
sten nicht. Er gestattet sich aber immerhin
die Feststellung, dass die stationdre Form
der Betreuung im Heim fiir den hochbetag-
ten Menschen vorteilhafter sein kann, weil
sie umfassender ist und bei Bedarf rund um
die Uhr erfolgt. Zudem ist zu den Ausfiih-
rungen der Botschaft, wonach die ambulante
Betreuung kostengiinstiger arbeite als die
stationdre (S. 46) doch ein Fragezeichen zu
setzen. Verwiesen wird hierbei auf den
Forschungsbericht von Erwin Rieben, «Ko-
sten in der offenen und geschlossenen Al-
tershilfe», Haupt-Verlag Bern 1982 (zum
Beispiel S. 142 f).

Der VSA will nicht einer weiteren Kosten-
explosion im Gesundheitswesen durch un-
gebiihrliche Forderungen Vorschub leisten.
In seinem Ersuchen méchte er massvoll
bleiben. Sollte sich sein Wunsch nach Aus-
dehnung der Leistungspflicht der Kranken-
kassen gegeniiber den Altersheimen nicht
durch eine Anpassung von Art. 19bis KVG
gemdss Vorschlag erfiillen lassen, wiirde die
VSA-Delegation im Sinne einer Alternative
eine neue Fassung von Art. 22 quinquies,
Abs. 6 KVG empfehlen.

Der VSA widersetzt sich einer Regelung auf
dem Verordnungswege nicht, legt aber Wert
darauf, dass die Alters- und Pflegeheime
ausdriicklich im Gesetz erwdhnt werden,
und zwar aus den gleichen oder dhnlichen
Griinden, die die Botschaft (S. 47) fiir die

Veranstaltungen

Informationstagung

Hauswirtschaftliche
Berufe und deren
Ausbildung

Diese Informationstagung richtet sich
an alle Interessentinnen, die sich im
Heim und Krankenhaus mit dem Haus-
wirtschaftsdienst zu befassen haben
oder sich in diesem Bereich ausbilden
lassen wollen. Sie wird unter dem
Patronat des VESKA durchgefiihrt und
findet statt am Donnerstag, 2. Novem-
ber 1983, in Luzern. Bitte reservieren
Sie sich dieses Datum!

Erwihnung des Personals der Hauskranken-
pflege namhaft macht.

Vorschlag VSA zu Art. 19bis KVG

Neu als Absatz 6:

«Stationdre Alterseinrichtungen mit erfor-
derlichem permanentem Pflegedienst sind
nach Massgabe des ausgewiesenen pflegeri-
schen Aufwandes ebenfalls zu berticksichti-
gen.y»

Vorschlag VSA
zu Art. 22quinquies Abs. 6

«Der Bundesrat bestimmt nach Anhoren der
Beteiligten tiber Art und Hohe der Kassen-
leistungen bei einem partiellen Aufenthalt
in einer Heilanstalt und/oder bei Aufenthalt
in Alters- und Pflegeheimen, welche die
Heimbewohner medizinisch betreuen, aber
keine Heilanstalten sind. Die Leistungen der
Kassen richten sich nach dem darztlich
attestierten Pflege-Aufwand der Heime.»

Kommt Zeit —
kommt Rat?

Nach dem Scheitern des Heim-Konkordats

Im Zusammenhang mit der Neuverteilung
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen
miissten die bisher vom Bund an die Erzie-
hungsheime (Justizheime) ausgerichteten
Betriebsbeitrdge in ziemlich naher Zukunft
dahinfallen. Das ist der Sinn des «Streich-
konzerts» im ersten Massnahmenpaket des
Bundesrates, das den Stidnderat bereits pas-
siert hat und nunmehr vor dem Nationalrat
liegt. Ein Kompromissvorschlag Gadient,
der auf die Beibehaltung gekiirzter Bundes-
beitrdge abzielte, hat im Stinderat die Mehr-
heit knapp verfehlt.

Nach Auffassung des Bundesrates hitten an
die Stelle des Bundes die Kantone treten und
hierfiir ein Heimkonkordat schaffen sollen.
Der von der Kommission Schlegel ausgear-
beitete Konkordatsentwurf stiess in der Ver-
nehmlassung jedoch auf verbreitete Ableh-
nung. Auch der Vorstand VSA hat abge-
lehnt. Nun sucht die Kommission Schlegel
den Ausweg in der Form einer interkantona-
len Vereinbarung, welche (im Gegensatz
zum Konkordat) nicht in die Kantonshoheit
eingreift. Heute ldsst sich noch nicht sagen,
ob, wann und wie diese interkantonale
Vereinbarung fiir die Heime zum Spielen
kommen wird. Nach Auskunft des St. Galler
Justizdirektors Florian Schlegel wird eine
weitere Vernehmlassung nicht durchge-
fihrt. Jedenfalls erscheint es als kaum mog-
lich, dass der vom Bundesrat vorgesehene
Fahrplan eingehalten werden kann.

Im Nationalrat, wo im April eine Vorbera-
tende Kommission das erste Massnahmen-
paket gepriift hat, scheint sich jetzt ein
weiterer und anderer Kompromiss vorzube-
reiten, was die Justizheime mit etwelcher
Erleichterung zur Kenntnis nehmen wer-
den. Er hat den Berner Nationalrat Marti-
gnoni zum Urheber und lduft auf eine
Verldngerung der bisherigen Ordnung
hinaus. Durch die bis in die neunziger Jahre
hineinreichende Verldngerung wird wenig-
stens Zeit gewonnen: Kommt Zeit, kommt
Rat? Man darf hoffen, dass der Vorschlag
Martignoni im Nationalrat durchgehen wer-
de.

Schweizer Heimwesen V/83



	Teilrevision KVG : VSA-Delegation in Bad Ragaz angehört

